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Die Verschuldung 

der Privathaushalte in der Schweiz 

Auch in der Schweiz ist die private Verschuldung alles 

andere als ein neues Problem. Sie wurde in den ver-

gangenen Jahren und Jahrzehnten eng verknüpft mit 

Fragen des Konsumverhaltens und den Kompetenzen 

sein monatliches Budget zu kennen und einzuhalten 

in der Fachöffentlichkeit diskutiert. Zugleich kam es in 

der Vergangenheit ebenso wie in anderen Ländern zur 

Regulierung des Konsumkreditbereichs, bis hin zur Auf-

lage an die Kreditwirtschaft, die Kreditfähigkeit der an-

tragstellenden Haushalte im Rahmen der Vergabe eines 

Konsumkredits zu prüfen. 

Wie ausgeprägt nun aber das Problem überschulde-

ter Haushalte in der Schweiz ist, kann nur mit weni-

gen statistischen Zahlen belegt werden. Zwar lebten 

im Jahr 2013 bei der letzten Erhebung zur Verschul-

dungssituation im Rahmen der EU SILC-Studie2 39,4% 

der Menschen in der Schweiz in Haushalten mit min-

destens einer noch zu begleichenden Forderung. Der 

Anteil der verschuldungsbetroffenen Haushalte und die 

darin lebenden Personen reduzierten sich jedoch auf 

18,5% mit zwei und 7,7% mit drei Forderungen. Dage-

gen ist die Anzahl der Betreibungen, also die über das 

Betreibungsamt ausgestellten 2,9 Mio. Zahlungsbefeh-

le gegenüber natürlichen Personen (2016), bei 8,4 Mio. 

Einwohnern der Schweiz doch erstaunlich hoch3.

Ein Restschuldbefreiungsverfahren bald auch in der Schweiz?

Von Dr. Christoph Mattes*

Seit geraumer Zeit wird in der Schweiz zunehmend die Notwendigkeit der Einführung eines Rest-

schuldbefreiungsverfahrens diskutiert, was im Jahr 2018 schließlich zum Auftrag der beiden Parla-

mentskammern zur Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs an das Bundesamt für Justiz geführt hat. 

Diese Entscheidungen des National- und Ständerats hat international Beachtung gefunden und die 

Frage aufgeworfen, warum die Schweiz zu den wenigen Ländern in Europa gehört, die bislang noch 

keine Restschuldbefreiung für Privatpersonen kennen. Liegt es daran, dass in der Schweiz der Staat 

nur sehr zurückhaltend bei Problemen eingreift und über Gesetze Lösungen vorschreibt, es in einem 

so reichen Land wie der Schweiz kein Restschuldbefreiungsverfahren für hoffnungslos überschulde-

te Menschen braucht oder geht es darum, durch ein Restschuldbefreiungsverfahren gesellschaftli-

chen Veränderungen gerecht zu werden, die diesen Paradigmenwechsel bei Justiz und Rechtspfl ege 

erfordern, wie er in allen Nachbarländern bereits längst vollzogen ist?1

1  Die Frage der Einführung eines Restschuldbefreiungsverfahrens wurde im Rahmen einer nationalen Fachtagung zur Schuldenberatung im Jahr 

2015 diskutiert. Ergebnisse zur Tagung siehe http://www.forum-schulden.ch/fachtagungen/tagung-2015
2  Eine Übersicht der Ergebnisse zur Verschuldungssituation der Privathauhalte in der Schweiz aus den Daten der Studie zu den Einkommens- und 

Lebensbedingungen in Europa EU SILC siehe: Mattes, Christoph/Fabian, Carlo (2018) „Armut und Schulden in der Schweiz“. 

http://www.gegenarmut.ch/themen/schulden/detail/document1/Studie/ show/studie-armut-und-schulden/
3  Weitere Ausführungen und Quellennachweise zur Verschuldungssituation in der Schweiz siehe: Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 

13.4193 Hêche (2018): Sanierungsverfahren für Privatpersonen. https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2018/2018-03-09/ber-br-d.pdf
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Für diesen Beitrag ebenfalls relevant ist die Frage, wie 

ausgeprägt Verschuldung bei der armutsbetroffenen 

Bevölkerung ist. Hier zeigt eine Studie der Berner Fach-

hochschule, dass rund 2/3 der in der Schweiz Sozial-

hilfe beziehenden Haushalte verschuldet sind (Neuen-

schwander, Hümbelin, Kalbermatter, & Ruder, 2012). 

Zugleich sind es die Alleinerziehendenhaushalte und 

die Haushalte mit zwei und mehr Kindern, die von ho-

hen Schuldverpfl ichtungen betroffen sind. Somit sind es 

genau die Haushaltstypen, die auch am häufi gsten bei 

Armutsstatistiken in Erscheinung treten (Mattes, 2016). 

Es zeigt sich durchaus die Notwendigkeit, sich auch in 

der Schweiz um den Zusammenhang von Armut und 

Verschuldung Gedanken zu machen und vor allem Hil-

fen anzubieten, die die Bewältigung von Armut bei Ver-

schuldung unterstützen können. 

Aktuelle Gesetzeslage 

zur Entschuldung natürlicher Personen

Auch in der Schweiz gibt es längst gesetzlich geregelte 

Verfahren zur Entschuldung von natürlichen Personen 

(Isaak Meier & Hamburger, 2014). Sie setzen aber alle 

voraus, dass die Gläubiger angemessen befriedigt wer-

den können. So fi nden sich gesetzliche Bestimmungen 

für außergerichtliche Schuldensanierungen und Erlass-

verhandlungen, die weitgehend auf Vertragsfreiheit 

beruhen und dem zahlungsfähigen Schuldner Hand-

lungsspielräume im Umgang mit seinen Gläubigern er-

möglicht. 

Ebenso kennt das Schweizer Sanierungsrecht einen 

gerichtlichen Nachlassvertrag, mit Hilfe dessen nicht 

vergleichsbereite Gläubiger zur Mitwirkung an der Sa-

nierung gezwungen werden können. Das an den „Ge-

richtlichen Schuldenbereinigungsplan“ des Insolven-

zrechts in Deutschland erinnernde Verfahren ist aber 

an maßgebliche Bedingungen wie die Verwertung von 

Erbschaften und bürokratische Verfahrensabläufe ge-

bunden, die dem gerichtlichen Restschuldbefreiungs-

verfahren anderer Länder bereits sehr nahekommen. 

Ein in der Schweiz gerichtlich bestätigter Nachlassver-

trag gilt auch gegenüber nicht im Nachlassvertrag auf-

geführte Gläubiger. Er ist aber bei armen bzw. unpfänd-

baren verschuldeten Haushalten nur eine theoretische 

Option, da die für die erforderlichen Mehrheitsverhält-

nisse unter den Gläubigern erforderlichen fi nanziellen 

Spielräume nicht vorhanden sein dürften. 

So bleibt noch der Privatkonkurs, im Rahmen dessen 

die Forderungen überprüft und etwaiges Vermögen 

verwertet wird, schließlich jedoch nicht zur Befreiung 

von den Forderungen führt. Sofern der Schuldner nach 

Abschluss des Verfahrens zu neuem Vermögen oder 

pfändbarem Einkommen kommt, kann wieder gegen 

den Schuldner betrieben werden. Daher erscheint es 

nicht verwunderlich, dass der Schweizer Privatkonkurs 

nur ausgesprochen selten zum Einsatz kommt, was an 

den mangelnden Rechtswirkungen dieses Verfahrens, 

dem bürokratischen Aufwand und zuletzt aber auch an 

den vom Schuldner zu tragenden Kosten liegt (Mattes, 

Lang, & Knöpfel, 2015). 

Der Sozialstaat 

als Gläubiger 

Bei der Diskussion ebenfalls zu beachten ist die Fra-

ge, welche Rolle in der Schweiz der Staat als Gläubi-

ger einnimmt. Bei der Betrachtung des vorhandenen 

statistischen Zahlenmaterials ist festzustellen, dass die 

Haushalte in der Schweiz bei ihren laufenden Zahlungs-

verpfl ichtungen am meisten mit ihren Steuern (17,7%) 

und den Krankenversicherungsprämien (15,5%) in 

Verzug sind. Beide Zahlungspositionen werden in der 

Schweiz nicht direkt vom Lohn abgezogen, sondern 

müssen von den Haushalten selber abgewickelt werden 

(Isaak  Meier, Zweifel, & Zaborowski, 1999). Entspre-
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chend häufi g sind diese beiden Forderungspositionen 

in den Gläubigerlisten verschuldeter Haushalte zu fi n-

den4. 

Der Sozialstaat ist in der Schweiz somit nicht nur dafür 

verantwortlich hilfebedürftigen Menschen eine Exis-

tenzgrundlage zu gewährleisten. Er ist zugleich auch 

Gläubiger der Personen, die er unterstützt und fördert. 

Es wirkt folgerichtig, dass der Sozialstaat als Gläubi-

ger zunächst kein Interesse hat, bei Einkommens- und 

Vermögenslosigkeit ein Restschuldbefreiungsverfahren 

zu ermöglichen. Es sei denn der Gesetzgeber kommt 

zur Erkenntnis, dass die langfristigen Folgebeeinträch-

tigungen durch nicht mehr zu bewältigende Schulden 

die Gläubigeransprüche des Sozialstaats übersteigen. 

Konkret geht es um die Frage, ob sich Personen und 

Haushalte im Sozialhilfebezug überhaupt von öffentli-

chen Leistungen ablösen sollen, wenn ihnen nach den 

neuen Betreibungen nur unwesentlich mehr Geld vom 

Lohn verbleibt, als sie bislang Sozialleistungen bekom-

men?  (Knöpfel & Mattes, 2014). 

Zur aktuellen sozialpolitischen 

Debatte zur Restschuldbefreiung

Ein vom Bundesamt für Justiz erarbeiteter Bericht sieht 

die eingeschränkten Möglichkeiten des derzeitigen 

Sanierungsrechts der Schweiz und spricht sich für die 

Einführung eines Restschuldbefreiungsverfahrens aus. 

Nachdem sich sowohl die Schweizer Regierung als auch 

die beiden Kammern des Parlaments dieser Meinung 

angeschlossen haben, erfolgt nun die Ausarbeitung ei-

nes Gesetzentwurfes. Zur Einführung eines Restschuld-

befreiungsverfahrens sind nach der Stellungnahme des 

Bundesamtes für Justiz drei Varianten denkbar5: 

1. Die Umgestaltung des bisherigen Privatkonkursver-

fahrens, so dass nach einem Privatkonkurs mit den 

alten Konkursforderungen nicht mehr auf neue Ein-

kommens- und Vermögenspositionen zugegriffen 

werden kann.  Allerdings wird bereits im Bericht des 

Bundesamtes für Justiz der jetzige Privatkonkurs als 

Grundlage für ein Restschuldbefreiungsverfahren 

als problematisch betrachtet. 

2. Die gesetzlichen Bestimmungen des bereits beste-

henden gerichtlichen Nachlassvertrages so zu verän-

dern, dass die Zustimmung ablehnender Gläubiger 

zu einem Nachlassvertrag einfacher erwirkt werden 

kann. Ziel wäre es, das Instrument des gerichtlichen 

Nachlassvertrages häufi ger zur Entschuldung einzu-

setzen. Da der gerichtliche Nachlassvertrag aber im-

mer auf eine nennenswerte Befriedigung der Gläu-

biger ausgerichtet ist, erweist er sich für mittellose 

Schuldner und somit zur Bekämpfung von Armut 

und Verschuldung als ungeeignet.

3. Einführung eines neuen Restschuldbefreiungsver-

fahrens. Hier wird eine auf drei Jahre angelegte 

Abschöpfungsphase vorgeschlagen. Problematisch 

erscheint hier, welche Akteure und Institutionen 

diese neuen Verfahren durchführen sollen: Die Be-

treibungsbeamten, die in der Verwaltung pfändba-

rer Beträge bereits geübt und technisch eingerich-

tet sind, oder die Schuldenberatungsstellen, für die 

eine solche Funktion eine ganz neue und unvertrau-

te Rolle darstellen würde? 

Bei der aktuellen sozialpolitischen Diskussion geht es 

aber nicht nur um die Einführung eines neuen Verfah-

rens oder einer neuen Möglichkeit der Restschuldbe-

4  Bei der Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums werden die tatsächlich bezahlten Krankenversicherungsbeiträge berücksich-

tigt, nicht aber die zu zahlenden Steuern. Im Falle einer Lohnpfändung sind die Steuern nach Auffassung des Bundesgerichts aus dem unpfändbaren 

Einkommen zu bezahlen.   
5  Weitere Ausführungen zu den vorgeschlagenen Verfahrensvarianten siehe: Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 13.4193 Hêche 

(2018): Sanierungsverfahren für Privatpersonen. https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2018/2018-03-09/ber-br-d.pdf
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freiung. Sie erstreckt sich auch auf die Frage, wie lange 

sollen Entschuldungsverfahren zukünftig grundsätzlich 

dauern. Die von den Gerichten bislang mitgetragene 

Dauer von drei Jahren wirkt im internationalen Ver-

gleich überschaubar und weckt Befürchtungen, dass im 

Zusammenhang eines erforderlichen Gesetzgebungs-

verfahren schlussendlich eine längere Verfahrensdauer 

– auch für andere Sanierungswege – zu erwarten ist.  

Position der 

Anspruchsgruppen

Die Diskussionen unter den beteiligten Anspruchsgrup-

pen in den letzten Jahren zeigen, dass zur Notwendigkeit 

der Einführung eines Restschuldbefreiungsverfahrens 

weitgehend Einigkeit besteht. Vertreter der Gläubiger, 

der Hilfswerke wie die Caritas oder die Schweizer Kon-

ferenz für Sozialhilfe (SKOS), der Bundesverwaltung und 

der Wissenschaft unterstützen eine gesetzliche Neure-

gelung des Sanierungsrechts. Bedenken werden über-

raschenderweise von den Schuldenberatungsstellen 

geäußert.  Hier überwiegen die Ängste einzelner Be-

ratungsstellen, bisherige für einkommensstabile Perso-

nen entwickelte und geeignete Verfahren zu verlieren. 

Eine Befürchtung, für die es in der laufenden politischen 

Debatte eigentlich keine Grundlage gibt, außer die 

Schuldenberatung schafft sie selbst. Es ist leider nicht 

auszuschließen, dass in dem nun anstehenden Gesetz-

gebungsverfahren ausgerechnet die Schuldenberatung 

und deren Dachverband sich gegen ein Restschuldbe-

freiungsverfahren für mittellose Schuldner und somit 

gegen eine realistische Chance der Entschuldung für 

Armutsbetroffene ausspricht.

*Dr. Christoph Mattes, Fachhochschule Nordwestschweiz

christoph.mattes@fhnw.ch 

www.forum-schulden.ch 
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